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Deckungsfragen in der 
Kraftfahrtversicherung

Programm | 16. Mai 2018

Das Seminar behandelt häufig auftretende Fragestellungen aus dem 
Deckungsbereich. An aktuellen Beispielen werden typische Streitpunkte 
aus der Kfz-Haftplicht- sowie der Kaskoversicherung mit Lösungsansätzen 
aufgezeigt und wichtige Fragen der Schadenregulierung erörtert.

Technische Fragen spielen bei der Deckungs- und Leistungsprüfung 
zunehmend eine wichtige Rolle. Nur bei vollständiger Aufklärung und 
Aufarbeitung des Sachverhalts kann die richtige Regulierungsentschei-
dung getroffen werden. Mit interdisziplinären Ansätzen greifen die Refe-
renten Themenkomplexe auf, mit denen sie in ihrer beruflichen Praxis 
zunehmend zu tun haben. Im Fokus stehen Schadenfälle, die mit der 
herkömmlichen Informationsbeschaffung häufig schwer aufzuklären sind. 
Der vorsätzliche herbeiführte Versicherungsfall, sei es der Unfall oder 
die mut- oder böswillige Beschädigung, ist äußerlich von dem „echten 
Schadenereignis“ nicht zu unterscheiden. Hinter dem Wildschaden, noch 
mehr aber hinter dem Wildausweichschaden, wird oft ein Unfallgesche-
hen aufgrund einer Alkoholisierung oder eines Fahrfehlers zu vermuten 
sein, ebenso bei der Unfallflucht. Die Rechtsprechung zu diesen Scha-
denfällen und Obliegenheiten ist im Fluss, führt teilweise zu komplexen 
Deckungsfragen, wie etwa der – in der Rechtsprechung unterbliebenen 
– Abgrenzung der mut- und böswilligen Beschädigung vom Unfall oder 
der rechtlichen Einordnung der Unfallflucht als selbstständige vertragliche 
Verpflichtung neben der strafbewehrten gesetzlichen Verpflichtung des 
§ 142 StGB. Für die Regulierung hat die Klärung dieser Fragen eine er-
hebliche Bedeutung. Im Wechsel mit der rechtlichen Aufbereitung der 
Themen werden die Möglichkeiten der technischen Aufklärung erläu-
tert. Die rekonstruktive Analyse des Geschehens kann ein wesentlicher 
Bestandteil der Tatsachenfeststellung sein und damit die rechtliche Ein-
ordnung des Geschehens im Sinne einer für beide Seiten, den Versicherer 
und den Versicherungsnehmer, richtigen Entscheidung absichern. 

ZIELGRUPPE
Das Update-Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Leiter von Versiche-
rungsunternehmen in den Bereichen Kraftfahrtversicherung, Recht und 
Schaden, Versicherungsvermittler sowie Rechtsanwälte.

14:00 Uhr Vandalismus/Unfall 
   Rechtlicher Teil
     Abgrenzung der Versicherungsfälle
    Bedeutung der mut- oder böswilligen 
    Gesinnung
    Widersprüche zwischen Schilderung 
    und Schaden
    Zurechnungsfragen am Beispiel von 
    Bergungsschäden 
   holger schacht

   Technischer Teil
    Erzeugung echter Vandalismusschäden
    Kompatibilitäts- und Plausibilitätsanalyse 
    nach Unfällen
  dipl.-ing. dr. klaus-dieter brösdorf

15:15 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr Unfallfl ucht KF/KH 
  – Obliegenheiten – Regress
   Rechtlicher Teil
     Entwicklung der Rechtsprechung zur 
    Verkehrsunfallfl ucht als Obliegenheits-
    verletzung eigenständige Bedeutung neben
    § 142 StGB?
     Zurechnung der Obliegenheitsverletzung 
     Kausalität und Arglist – Möglichkeit des
    Kausalitätsgegenbeweises
     Regress in der Kraftfahrthaftpfl icht-
    versicherung – versicherte Personen, 
    häusliche Gemeinschaft
  dr. christoph krischer

   Technischer Teil
    Akustische und taktile Wahrnehmbarkeit 
    nach Unfällen
  dipl.-ing. dr. klaus-dieter brösdorf

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

  Programmänderungen bleiben vorbehalten. 

 09:00 Uhr Empfang und Ausgabe der Tagungsunterlagen
  Kaffee und Tee  

 09:30 Uhr Begrüßung
  dr. christoph krischer

 09:45 Uhr Vorsätzliche Herbeiführung des 
  Versicherungsfalls 
   Rechtlicher Teil
    Subjektiver Risikoausschluss und 
    Direktanspruch des Geschädigten
    Bedingter Vorsatz und Handlungserfolg
    Kollusionsverdacht
   holger schacht

   Technischer Teil
    Technische Nachweismöglichkeiten
  dipl.-ing. dr. klaus-dieter brösdorf

  Schwarzfahrt/unbefugter Gebrauch 
   Außenhaftung des versicherten Halters
   Ermöglichen eine Schwarzfahrt
   Unbefugter Gebrauch durch Angehörige 
   oder Mitarbeiter
   Kausalität und Zurechnung
   holger schacht

11:15 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr Wildschaden/Rettungskostenersatz 
   Rechtlicher Teil
    Versicherter Geltungsbereich 
    – Wild und andere Tiere
    Typische Wildgefahr 
    – Deckung nur bei Tieren „in Bewegung“?
    Ursächlichkeit Kollision Tier und Schaden 
    bei Sekundärkollision und Überreaktion
    Nachweis Wildunfall – Beweislasten
    Rettungskostenersatz – insbesondere 
    Geeignetheit der Rettungshandlung
  dr. christoph krischer

   Technischer Teil
    Möglichkeiten und Grenzen der technischen
    Aufklärung 
  dipl.-ing. dr. klaus-dieter brösdorf

13:00 Uhr Mittagessen

 

Weitere Seminare für Sie:
14. März 2018 |  NEU Digitalisierung in der Kraftfahrtversicherung VF202

15. März 2018 |  Kölner Symposium Personenschaden VF104

15. März 2018 |  NEU Fit für die Datenschutz-Grundverordnung VF136

14. Juni 2018 |  NEU Kraftfahrtversicherung – Grundlagenseminar VF203

29. Nov. 2018 |  Datenschutz in der Kompositversicherung VF126

4. Dez. 2018 |  Kraftfahrt-Sachschaden VF201


